
Haushaltsjahr 2017/2018

Stand 31.10.2018

Summe Einnahmen 47.188,32 €                        

Summe Ausgaben 46.847,20 €                        

Bilanz 341,12 €                              

Haushaltsjahr 2017/2018

Vermögensübersicht Stand 31.10.2018

G B Barkasse 78,52 €                                

G K Girokonto 208,87 €                              

G R Sparbuch R 8.000,00 €                           

G M Sparbuch M 53,73 €                                

Summe Barbestände 8.341,12 €                           

Haushaltsjahr 2017/2018

Rücklagen Stand 31.10.2018

Erneuerungsrücklage 5.000,00 €                           

Erweiterungs- und Sonderrücklage

Video AG
3.000,00 €                           

Summe Rücklagen 8.000,00 €                           

Haushaltsjahr 2017/2018

Übertrag Stand 31.10.2018

Summe Barbestände 8.341,12 €                           

Summe Rücklagen 8.000,00 €                           

Übertrag 341,12 €                              

Fußnoten:

a)

b)

c) Wenigerausgaben in Konto A 2.3.2 sind als Mehrausgaben in A 1.6 zu buchen.

d) Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen bzw. senken den Ansatz des entsprechenden Ausgabekontos

e)

f)

g) Die Unterkonten dieses Kontos sind untereinander deckungsfähig.

Wenigerausgaben in Unterkonten von Konto A 2.3 außer A 2.3.2 sind als Mehrausgaben in A 1.3 zu buchen.

Es handelt sich um Betriebsmittelrücklagen gemäß § 18 Abs. 2 Finanzordnung sowie um eine Erneuerungs- und

Erweiterungsrücklage nach § 18 Abs. 3 Finanzordnung

Die Konten E 1.4 beinhalten ausschließlich nicht fachschaftseigene Gelder.

Daher müssen Einnahmen im Konto E 1.4.2 den Ansatz A 1.4.2 um den gleichen Betrag erhöhen

Die Einnahmen in den Konten E 4.5 und E 4.6 entstammen den von der Hochschule bereitgestellten Mitteln

zur Finanzierung der Erstsemesterarbeit. Das Abrechnungsverfahren sieht vor, dass diese Mittel von der Fachschaft

vorverausgabt werden. Dadurch kann es sich um eine Rückerstattung von Fachschaftsmitteln handeln. Die

Zweckbindung entfällt somit.

Mehreinnahmen in einem der Konten E 5.1 - E 5.7 erhöhen den Ansatz in Konto A 5.7 um den gleichen Betrag.

Wenigereinnahmen in einem der Konten E 5.1 - E 5.7 verringern die Summe der Ausgaben in den Konten A 5.4 - A 5.7.



Haushaltsjahr 2018/2019 Haushaltsjahr 2019/2020

Ansatz 07.05.2019 Stand 18.10.2019 Ansatz 01.11.2019

51.186,32 €                        47.720,70 €                        62.832,43 €            

51.186,32 €                        35.198,43 €                        62.832,43 €            

-  €                                    12.522,27 €                        -  €                        

Haushaltsjahr 2018/2019 Haushaltsjahr 2019/2020

Ansatz 07.05.2019 Stand 18.10.2019 Ansatz 01.11.2019

523,31 €                              

11.945,13 €                        

8.000,08 €                           

53,75 €                                

20.522,27 €                        

Haushaltsjahr 2018/2019 Haushaltsjahr 2019/2020

Ansatz 07.05.2019 Stand 18.10.2019 Ansatz 01.11.2019

5.000,00 €                           

3.000,00 €                           

8.000,00 €                           

Haushaltsjahr 2018/2019 Haushaltsjahr 2019/2020

Ansatz 07.05.2019 Stand 18.10.2019 Ansatz 01.11.2019

20.522,27 €                        

8.000,00 €                           

12.522,27 €                        

Wenigerausgaben in Konto A 2.3.2 sind als Mehrausgaben in A 1.6 zu buchen.

Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen bzw. senken den Ansatz des entsprechenden Ausgabekontos

Die Unterkonten dieses Kontos sind untereinander deckungsfähig.

Wenigerausgaben in Unterkonten von Konto A 2.3 außer A 2.3.2 sind als Mehrausgaben in A 1.3 zu buchen.

Es handelt sich um Betriebsmittelrücklagen gemäß § 18 Abs. 2 Finanzordnung sowie um eine Erneuerungs- und

Erweiterungsrücklage nach § 18 Abs. 3 Finanzordnung

Die Konten E 1.4 beinhalten ausschließlich nicht fachschaftseigene Gelder.

Daher müssen Einnahmen im Konto E 1.4.2 den Ansatz A 1.4.2 um den gleichen Betrag erhöhen

Die Einnahmen in den Konten E 4.5 und E 4.6 entstammen den von der Hochschule bereitgestellten Mitteln

zur Finanzierung der Erstsemesterarbeit. Das Abrechnungsverfahren sieht vor, dass diese Mittel von der Fachschaft

vorverausgabt werden. Dadurch kann es sich um eine Rückerstattung von Fachschaftsmitteln handeln. Die

Zweckbindung entfällt somit.

Mehreinnahmen in einem der Konten E 5.1 - E 5.7 erhöhen den Ansatz in Konto A 5.7 um den gleichen Betrag.

Wenigereinnahmen in einem der Konten E 5.1 - E 5.7 verringern die Summe der Ausgaben in den Konten A 5.4 - A 5.7.


